
auf den Schädiger einzuwirken und zugleich dem Ge
schädigten materiellen Ausgleich zu verschaffen, es 
nicht zuläßt, von einem individualisierten Verschuldens
maßstab auszugehen. Den Interessen sowohl des Ge
schädigten als auch des Schädigers könne nur entspro
chen werden, wenn von objektiven Verhaltensforderun
gen ausgegangen werde./2/
Sprachen sich Kietz/Mühlmann einerseits für einen dif
ferenzierten Verschuldensmaßstab, insbesondere in Ge
genüberstellung zum Strafrecht, aus, so traten sie ande
rerseits dafür ein, die Begriffe „Vorsatz“ und „Fahr
lässigkeit“ in die zivilrechtliche Regelung ausdrücklich 
aufzunehmen, auf eine inhaltliche Bestimmung jedoch 
zu verzichten. Hierdurch sollte eine Vergleichbarkeit mit 
den anderen Verantwortlichkeitsregelungen des Straf
rechts, des Arbeits- und des LPG-Rechts erreicht wer- 
den./3/
J. K l i n k e r t  ging einen Schritt weiter. Er schlug vor, 
im Regelfall auf den Begriff des Verschuldens zu ver
zichten und uneingeschränkt von einer objektiven Ver
antwortlichkeit als Grundlage der zivilrechtlichen mate
riellen Verantwortlichkeit auszugehen. Nach Klinkerts 
Auffassung würde die Anerkennung der objektiven 
Verantwortlichkeit als Grundlage der zivilrechtlichen 
materiellen Verantwortlichkeit „den Widerspruch besei
tigen, daß der schuldlose Schädiger aller Verpflichtun
gen ledig wird und die gesamten Schadensfolgen den 
gleichfalls schuldlosen Geschädigten treffen, obwohl 
dieser im Regelfall der Schadensursache weitaus ferner 
steht als der Schädiger“./4/
Die Diskussion zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit 
war durch das Bestreben gekennzeichnet, übereinstim
mende Aussagen für a l l e  Beteiligten zivilrechtlich ge
leiteter Beziehungen zu machen, d. h. sowohl für staat
liche Organe, Betriebe und Einrichtungen als auch für 
Bürger. Im Verlauf der Diskussion setzte sich jedoch 
die Auffassung durch, daß der sozialistische Betrieb „als 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Einheit der mate
riellen Produktion“/5/ nicht in Abhängigkeit davon be
trachtet werden kann, an welchen sozialistischen gesell
schaftlichen Beziehungen er beteiligt ist. Er hat viel
mehr als Partner gesellschaftlicher Arbeitsverhältnisse, 
als Beteiligter an Kooperationsbeziehungen innerhalb 
der sozialistischen Wirtschaft und schließlich auch als 
Teilnehmer am Prozeß der Befriedigung der materiel
len und kulturellen Bedürfnisse der Bürger überein
stimmenden Anforderungen zu genügen.
Als Konsequenz aus dieser Situation muß auch die Ver
antwortlichkeitsregelung für die Handlungen der Be
triebe übereinstimmend ausgestaltet werden. Es wurde 
Einverständnis darüber erzielt, die wirtschaftsrechtliche 
Regelung, die gegenwärtig in den §§ 79 ff. VG enthalten 
ist, auch zum Ausgangspunkt für die Handhabung bzw. 
Neuregelung im Arbeits- und Zivilrecht zu nehmen./6/ 
Der ZGB-Entwurf hat sich in den §§ 48, 93, 330, 334 die-

/2/ M. Posch (a. a. O., S. 551) hat die Gründe für die Objekti
vierung der Verantwortlichkeitsmaßstäbe im Zivilrecht noch 
einmal ausführlich dargestellt.
/3/ Vgl. H. Kietz/M. Mühlmann, a. a. O., S. 432. Dieser Vorschlag 
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RSFSR überein, wo das Verschulden als Vorsatz und Fahr
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Kennzeichnung gibt.
l'il J. Klinkert, „Zu einigen Grundfragen der zivilrechtlichen 
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28. März 1973 (GBl. I S. 129).
/6/ Vgl. H. Ranke, „Sozialistische Gesetzlichkeit, Verantwort
lichkeit und gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen 
Rechts“, NJ 1970 S. 345 (1.; M. PosCh, „Die materielle Verant
wortlichkeit des Bürgers und der Betriebe im Zivilrecht“, 
Staat und Recht 1970, Heft 7, S. 1111 If.; G. Kirmse/G. Kirschner, 
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sen Vorschlägen angeschlossen. Danach ist ein Betrieb 
dann nicht schadenersatzpflichtig, wenn er die Um
stände, die zum Schaden geführt haben, trotz Ausnut
zung aller ihm durch die sozialistischen Produktionsver
hältnisse gegebenen Möglichkeiten nicht abwenden 
konnte.
Dieses Diskussionsergebnis brachte gleichzeitig einen 
veränderten Ausgangspunkt für die Ausgestaltung der 
Verantwortlichkeitsregelung bezüglich des Handelns der 
Bürger mit sich. Es war nun nicht mehr erforderlich, 
nach einer Formulierung zu suchen, die sowohl den Be
trieb als auch den Bürger als Beteiligte zivilrechtlich ge
leiteter gesellschaftlicher Beziehungen umfaßt.
Der ZGB-Entwurf hat sich zu dieser differenzierten 
Ausgestaltung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit 
der Betriebe und der Bürger bekannt. Nach § 333 ent
fällt die Verpflichtung eines Bürgers zum Schadenersatz 
dann, wenn der Schaden nicht vorsätzlich oder fahrlässig 
verursacht wurde. Die Fahrlässigkeit wird in diesem 
Zusammenhang unter Bezugnahme auf einen objekti
ven Maßstab bestimmt: es wird auf die a l l g e m e i n  
an den Bürger zu stellenden Anforderungen zur Ver
meidung des Schadens orientiert.

Mögliche Konsequenzen aus der differenzierten 
Ausgestaltung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit 
für Betriebe und Bürger

M. P o s c h  strebt eine Fassung des ZGB an, die hin
sichtlich des Schuldbegriffs im allgemeinen und der 
Schuldformen im besonderen mit der strafrechtlichen 
Regelung übereinstimmen soll./7/ Die in diesem Zusam
menhang vorgebrachten Argumente veranlassen mich zu 
einigen Bemerkungen.
Posch legt die Gründe für die Objektivierung der Verant
wortlichkeitsmaßstäbe im Zivilrecht dar und befindet, 
sich insoweit in Übereinstimmung mit den bisher in der 
Literatur vertretenen Auffassungen. Aus der Situation, 
daß die Verantwortlichkeitsmaßstäbe einerseits der Be
triebe und andererseits der Bürger differenziert betrach
tet und geregelt werden sollen, will er — erkennbar in 
Präzisierung bereits vorher vertretener Auffassun
gen —/8/ die Schlußfolgerung ziehen, es hinsichtlich der 
Verantwortlichkeitsmaßstäbe für das Handeln der Bür
ger nicht mehr auf allgemeine Anforderungen, sondern 
darauf abzustellen, „was die Gesellschaft vom einzel
nen in seiner Situation erwarten kann und muß“ (NJ 
1974 S. 553).
Diese Formulierung — in Gegenüberstellung zu allge
meinen Verhaltensanforderungen gebraucht — kann nur 
bedeuten, eine weitgehende Individualisierung einzu
führen, die mit der strafrechtlichen Handhabung ver
gleichbar wäre. Ich vermisse jedoch den Nachweis, in
wiefern die jetzt differenzierte Betrachtung der zivil- 
rechtlichen Verantwortlichkeit der Betriebe und Bürger 
die Gesichtspunkte aus der Welt schafft, die Posch als 
Gründe für die Objektivierung der zivilrechtlichen Ver
antwortlichkeit selbst anführt: „Die Belange des durch 
eine Pflichtverletzung Geschädigten bilden also den 
Kern dieser Sanktionsregelung und bestimmen ihre Aus
gestaltung“ (NJ 1974 S. 552).
Die übereinstimmende Regelung der Verantwortlichkeit 
der Betriebe als Teilnehmer an wirtschafts-, arbeits-

iV M. Posch geht dabei nicht auf das Problem ein, daß zwi
schen den anderen Rechtszweigen keineswegs Übereinstim
mung hinsichtlich der Ausgestaltung des Schuldbegriffs und 
der Schuldformen im Detail besteht. Zum Verhältnis von Straf
recht und Arbeitsrecht vgl. z. B. G. Kirmse/G. Kirschner/W. Ru- 
delt, Die arbeitsrechtliche materielle Verantwortlichkeit des 
Werktätigen (Schriftenreihe über Arbeitsrecht, Heft 18), Berlin 
1973, S. 137 fl.
/'8/ M. Posch, „Die materielle Verantwortlichkeit des Bürgers 
und der Betriebe im Zivilrecht“, Staat und Recht 1970, Heft 7, 
S. 1111 (I. (1123 ff.).
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